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1. Änderung des 

Bebauungsplans Nr. 52 der Stadt Freudenberg 
ñDiakoniezentrum Freudenbergò 
(Bebauungsplan der Innenentwicklung) 

----------------------------------------------------------------------------------------------- 
Planbegründung Entwurf 

Stand : 04/2019 

----------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
1. EINFÜHRUNG 
 
Der Bebauungsplan Nr.52 ĂDiakoniezentrum Freudenbergñ in seiner Ursprungsfassung 
wurde im Jahre 2014 rechtskräftig. Im Rahmen der Planung war seinerzeit beabsichtigt, zur 
Abrundung des medizinischen und sonstigen Dienstleistungsangebots am Standort zusätz-
lich eine Altenpflegeeinrichtung sowie ergänzend ĂBetreutes Wohnenñ anzusiedeln. Hierzu 
wurde ein Standortkonzept erarbeitet und mit entsprechend zugeschnittenen Baufeldern im 
Bebauungsplan festgesetzt. 
Diese Neubebauung ist bis heute noch nicht vollzogen worden. Mittlerweile jedoch haben 
sich die Rahmenbedingungen der Entwicklung im südlichen Teil des Bethesda-Kranken-
hausareals verändert. So wird aller Voraussicht nach der Hubschrauberlandeplatz auf Dauer 
an seinem Standort bleiben müssen, das geplante Technikum am östlichen Rand des Plan-
gebietes wird nicht lªnger an dem bisher vorgesehenen Ort bleiben und der f¿r das ĂBetreute 
Wohnenñ vorgesehene Gebäudekomplex wird in dieser Form nicht errichtet werden.  
Stattdessen soll der bisher als Standort des Altenpflegeheims vorgesehene Bereich als Ge-
bäudestandort aufgegeben werden, das Altenpflegeheim wird nach Osten in den Bereich des 
bisher als ĂBetreutes Wohnenñ vorgesehenen Teils verlagert und die frei werdenden Flªchen 
sollen mit einem großzügigeren Geländepark bzw. einem Grünbereich gestaltet werden. Ziel 
ist die Attraktivierung des Altenpflegebereiches und der Gewinnung entsprechenden Rau-
mes f¿r den bereits seit lªngerer Zeit geplanten ĂGarten der Sinneñ. 
Mit der Planänderung soll eine räumlich-gestalterische Verbesserung gegenüber der alten 
Planung herbeigeführt werden. Diese Verbesserung soll sich nicht nur für die Nutzer und 
Besucher der Einrichtungen auf dem Bethesda-Gelände positiv auswirken, sondern es wird 
auch eine Entspannung gegen¿ber dem Wohngebiet ĂStºckerstraÇeñ angestrebt.  
In jedem Fall wird, wie bereits im bestehenden Konzept zugrunde gelegt, die Erschließung 
in erster Linie über die ĂEuelsbruchstraÇeñ erfolgen. Die ĂStºckerstraÇeñ wird nicht stªrker, 
eher weniger stark als bisher im Bebauungsplan vorgesehen, beansprucht.  
Auch die geplanten Gebäudehöhen sollen im Grundsatz wie bisher verbleiben.  
 
Die voranstehend beschriebenen Planungsänderungen greifen in die Festsetzungen des be-
stehenden Bebauungsplans ein. Die neuen Gebäudekubaturen und Gebäudestandorte be-
dürfen anderer Festsetzungen. Hierfür ist die Änderung des Bebauungsplans Nr. 52 der Stadt 
Freudenberg ĂDiakoniezentrum Freudenbergñ notwendig.  
 

 
 
1.1  Lage und Abgrenzung des Geltungsbereiches der 1. Planänderung 
 

Das Plangebiet der 1. Änderung  liegt im Stadtteil Freudenberg-Mitte und wird wie folgt be-
grenzt : 
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- Im Südwesten und Westen von der Grünfläche am Ende der ĂStöckerstraßeñ sowie einer 

gedachten Linie in südlicher Verlängerung der westlichen Außenwand des eingeschossi-
gen Operationstraktes des Bethesda-Krankenhauses; 

 

- im Norden vom eingeschossigen Operationstrakt sowie dem Hauptgebäude des Bethesda-
Krankenhauses, 

 

- im Osten von der Wohnbebauung östlich der ĂEuelsbruchstraßeñ, 
 

- im Süden von der Wohnbebauung nördlich der ĂJung-Stilling-Straßeñ. 
 
Das Plangebiet der 1. Änderung umfasst eine Fläche von 1,5 Hektar. 
 

Das Gelände weist durchgängig Südhanglage auf und bildet zwei Hangebereiche, die von 
einer ca. 4-5 m hohen Hangkante voneinander getrennt sind. Der obere nördliche Teil des 
Plangebietes wird bereits von Einrichtungen und rückwärtigen Außenanlagen des Diakonie-
krankenhauses eingenommen. Der untere südliche Bereich umfasst die öffentliche Grünflä-
chen nordwestlich und südöstlich am Ende der ĂStöckerstraßeñ sowie den bisher unbebauten 
Bereich nördlich der ĂJung-Stilling-Straßeñ. 

 
Lageplan: Abgrenzung des Änderungsgebietes  
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1.2 Anlass und Erforderlichkeit der Planaufstellung 
 

Gem. § 1 BauGB sind Bauleitpläne aufzustellen, sobald und soweit es für die städtebauliche 
Entwicklung und Ordnung erforderlich ist. Dies gilt auch für ihre Änderung.  
 

Die Diakonie Südwestfalen als Eigentümerin und Trägerin der diakonischen Einrichtungen in 
Freudenberg beantragt die Einleitung eines Bauleitplanverfahrens zur Änderung des Bebau-
ungsplans Nr.52 für einen Teilbereich der Diakonie-eigenen Flächen. Die mit der Aufstellung 
des Bebauungsplans Nr.52 in seiner Ursprungsfassung aus dem Jahre 2014 beabsichtigte 
Bebauung und Neuordnung ist bis heute noch nicht vollzogen worden. Mittlerweile jedoch 
haben sich die Rahmenbedingungen der Entwicklung im südlichen Teil des Bethesda-Kran-
kenhausareals verändert. So wird aller Voraussicht nach der Hubschrauberlandeplatz auf 
Dauer an seinem Standort bleiben müssen, das geplante Technikum am östlichen Rand des 
Plangebietes wird nicht lªnger an dem bisher vorgesehenen Ort bleiben und der f¿r das ĂBe-
treute Wohnenñ vorgesehene Gebªudekomplex wird in dieser Form nicht errichtet werden.  
Stattdessen soll der bisher als Standort des Altenpflegeheims vorgesehene Bereich als Ge-
bäudestandort aufgegeben werden, das Altenpflegeheim wird nach Osten in den Bereich des 
bisher als ĂBetreutes Wohnenñ vorgesehenen Teils verlagert und die frei werdenden Flächen 
sollen mit einem großzügigeren Geländepark bzw. einem Grünbereich gestaltet werden. Ziel 
ist die Attraktivierung des Altenpflegebereiches und der Gewinnung entsprechenden Rau-
mes für den bereits seit längerer Zeit geplanten ĂGarten der Sinneñ. 
Mit der Planänderung soll eine räumlich-gestalterische Verbesserung gegenüber der alten 
Planung herbeigeführt werden. Diese Verbesserung soll sich nicht nur für die Nutzer und 
Besucher der Einrichtungen auf dem Bethesda-Gelände positiv auswirken, sondern es wird 
auch eine Entspannung gegen¿ber dem Wohngebiet ĂStºckerstraÇeñ angestrebt.  

 
 
 
 
 
2.  AUSGANGSSITUATION 
 
 
 
2.1  Stadträumliche Einbindung 
 

Das Plangebiet der 1. Änderung des Bebauungsplans Nr. 52 ĂDiakoniezentrum Freuden-
bergñ liegt am östlichen Rand des Stadtteils Freudenberg-Mitte und wird von drei Seiten 
durch Wohngebiete eingerahmt. Im Norden schließt das Hauptgebäude des Krankenhauses 
an. Die Umgebung des Plangebiets wird bestimmt durch die folgenden bestehenden rechts-
kräftigen älteren Bebauungspläne der Stadt Freudenberg: 
 
- Bebauungsplan Nr.  1a ĂTriftstraÇeñ (WR-Gebiete und Gemeinbedarfsflächen) 
- Bebauungsplan Nr.  1b ĂTriftstraÇeñ (WR-Gebiete) 
- Bebauungsplan Nr.  1d ĂTriftstraÇeñ (WR-Gebiete) 
- Bebauungsplan Nr.  45 ĂEuelsbruchstraÇeñ (WA-Gebiete) 
- Bebauungsplan Nr.111 ĂKurgebiet ï Teilbereichñ (WA-Gebiete und Gemeinbedarfsflächen) 
 
Die Haupterschließung des Gesamtgeländes ebenso wie die des Geltungsbereiches der 1. 
Planänderung erfolgt seit jeher über die GemeindestraÇe ĂEuelsbruchstraÇeñ, die ¿ber die 
ĂFriedenshortstraßeñ und weitere Gemeindestraßen ins Stadtzentrum sowie auf die L 512 
ĂBahnhofstraÇeñ führt, die wiederum die Verkehrsverbindung in Richtung Rheinland-Pfalz 
sowie in Richtung Autobahnanschlussstelle Freudenberg der A 45 und zum Oberzentrum 
Siegen herstellt. 
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2.2  Bestandsbebauung und Nutzung 
 
Das Plangebiet der 1.Änderung besteht aus zwei räumlichen Ebenen. Die höher gelegene 
Ebene wird durch die rückwärtigen Außenanlagen des Krankenhauses gebildet. 
Die untere Ebene besteht aus unbebauten Flächen im Bereich der Wendeanlage der ĂStö-
ckerstraßeñ (als Grünfläche festgesetzt) sowie östlich daran anschließend.  
 
 
 

2.3  Erschließung 
 

Die äußere Erschließung des Gesamtplangebietes des Bebauungsplans Nr.52 erfolgt durch 
die ĂFriedenshortstraßeñ, in die die Plangebietsstraßen ĂEuelsbruchstraßeñ, ĂEva-von-Thiele-
Winkler-Straßeñ und ĂStöckerstraßeñ jeweils einmünden. Von hier erfolgt über weitere kurze 
Straßenabschnitte von Gemeindestraßen die Anbindung an die L 512 ĂBahnhofstraßeñ. 
Diese führt zum einen in Richtung Kirchen / Betzdorf im Bundesland Reinland-Pfalz sowie 
mit ihrer Anbindung an die L 562 ĂPeimbachstraßeñ / ĂSiegener Straßeñ zur Autobahnan-
schlussstelle Freudenberg der A 45 und ins nahe Oberzentrum Siegen.  
 

Die innere Erschließung erfolgt im Bereich der oberen Ebene für den Krankenhaushaupt-
komplex durch Direktzufahrten auf die vorhandene ĂEuelsbruchstraßeñ. Auch für den Gel-
tungsbereich der 1. Änderung wird die ĂEuelsbruchstraßeñ die Haupterschließung darstellen. 
Die untere Ebene des Änderungsgebietes wird  durch die ĂStöckerstraßeñ erschlossen. Hier 
wird jedoch nur ein geringer Anteil des zukünftigen Verkehrs an das geplante Altenzentrum 
herangeführt (maximal 20 Stellplätze für Beschäftigte).  
 
 
 
2.4  Ver- und Entsorgung 
 
 

- Elektrizität 
  Der örtliche Stromversorger ist die Westnetz AG. Die bedarfsgerechte Versorgung des 

Plangebiets ist sichergestellt. Zur Unterverteilung des elektrischen Stroms im Krankenhaus-
bereich steht die zentrale Gebäudetechnik am Ostrand der oberen Ebene mit Direktzufahrt 
von der ĂEuelsbruchstraßeñ zur Verfügung. Von hier aus erfolgen alle internen Stromtrans-
formationen und Unterverteilungen des Klinikbereiches. 

 
 

-Trinkwasser 
  Die Wasserversorgung des Plangebiets obliegt den Stadtwerken Freudenberg. Der Versor-

gungsträger stellt die Wasserversorgung mengen- und druckmäßig bedarfsgerecht sicher.  
 
 

- Abwasser 
  In den anliegenden Gemeindestraßen ĂEuelsbruchstraßeñ und ĂStöckerstraßeñ verlaufen 

Schmutzwasserkanäle, die das Krankenhausgelände abwassertechnisch erschließen. 
Die Entwässerung und Abwasserbeseitigung des Plangebietes erfolgt im modifizierten 
Trennsystem. Durch die vorhandenen Schmutzwasserkanäle ist das Plangebiet an das öf-
fentliche Kanalnetz und somit an die Abwasserbeseitigungsanlage der Stadt Freudenberg 
angeschlossen. 

  Gemäß § 51a Landeswassergesetz (LWG) ist im Plangebiet das Niederschlagswasser von 
Grundstücken, die nach dem 01.01.1996 erstmals bebaut werden, vor Ort vom Nutzungs-
berechtigten des Grundstücks zur Versickerung oder zur Verrieselung zu bringen oder orts-
nah in ein Gewässer einzuleiten, sofern dies ohne Beeinträchtigung des Wohls der Allge-
meinheit möglich ist.  
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  Für die Bestandsgebäude im Plangebiet gilt der bisherige Genehmigungsstand als Status-
Quo fort. Für alle neu hinzutretenden baulichen Anlagen ist ein Nachweis über die ord-
nungsgemäße Behandlung des anfallenden Niederschlagswassers nach § 51a LWG zu 
führen. 

 
 

- Telekommunikation 
  Die Deutsche Telekom stellt die örtliche Festnetzversorgung im Telefonbereich sicher.  
  In gleicher Weise wird der Zugang zu anderen Netzen von sonstigen elektronischen  
  Kommunikationsanbietern ermöglicht. 
 
 

- Abfallbeseitigung 
  Die Entsorgung von Hausmüll erfolgt nach den für den Stadtteil üblichen Bedingungen  
  durch die entsprechend beauftragten Entsorgungsbetriebe zu den turnusmäßigen  
  Ziehungszeiten.  
  Die Entsorgung von Krankenhausabfällen erfolgt durch Sonderentsorgungsfirmen auf  
  gesondert zu überwachende Entsorgungsstellen. 
  Bodenaushub aus der Gebäudeerrichtung soll örtlich wieder eingebaut werden.  

 
 
 
2.5 Natur, Landschaft, Umwelt 
 
Obwohl eine förmliche Umweltprüfung mit Umweltbericht gem. § 13a Abs. 2 BauGB im be-
schleunigten Verfahren formal entfallen kann, erfordert die Behandlung der Aspekte von Na-
tur, Landschaft und Umwelt im Rahmen der Abwägung gleichwohl eine Betrachtung der Be-
standssituation sowie eine Darlegung der Auswirkungen der Planung auf diese Belange. 
Diese Darlegung erfolgt kompakt unter Punkt 6.7 der Planbegründung. An dieser Stelle wird 
vorab auf einen wesentlichen, in der Planung auf jeden Fall zu berücksichtigenden Aspekt 
hingewiesen: 
 
- Beachtung von Bestimmungen zum Artenschutz 
  Aufgrund des in Teilen des Plangebietes vorhandenen Gehölz- und Buschwerkbestandes 

ist es erforderlich, eine fundierte Betrachtung aller planungsrelevanten Tierarten innerhalb 
des Plangebietes der 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 52 durchzuführen. Der ent-
sprechend erstellte und in der Anlage beigefügte artenschutzrechtliche Fachbeitrag weist 
nach, dass durch das Planvorhaben der 1. Änderung keine Verbotstatbestände gem. § 44 
Bundesnaturschutzgesetz eintreten.  
Ferner ist grundsätzlich dafür Sorge zu tragen, dass nicht gegen die im Bundesnaturschutz-
gesetz formulierten Verbote zum Artenschutz verstoßen werden darf, welche u.a. für alle 
einheimischen Vogel- und Fledermausarten sowie einige andere Arten von Kleinsäugern, 
Reptilien und Amphibien gelten. 
Insbesondere die Beachtung der Verbotstatbestände des § 44 Abs.1 Bundesnaturschutz-
gesetz (BNatSchG), nach dem es verboten ist, Tiere dieser Arten zu verletzen, zu töten, 
erheblich zu stören oder ihre Fortpflanzungs- und Ruhestätten zu beschädigen oder zu zer-
stören, muss eine Maxime der Planung sein. Die Planung muss daher so ausgerichtet sein, 
dass durch die möglichen Bauvorhaben und deren Vorbereitung keine Tiere der genannten 
Arten, welche nachgewiesene Nist-, Ruhe- und Schlafstätten in der Vegetation des Plan-
gebiets nutzen, verletzt oder getötet werden. Im Anhang zur Planbegründung ist ein Arten-
schutzrechtlicher Fachbeitrag beigefügt. 
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2.6 Denkmalschutz und Denkmalpflege 
 
Innerhalb des Plangebietes der 1. Änderung des Bebauungsplans Nr. 52 befinden sich 
keine Baudenkmäler. 
Auch das Vorliegen von Bodendenkmälern ist nicht bekannt. Gleichwohl können bei Bo-
deneingriffen Bodendenkmäler (kultur- und/oder bodengeschichtliche Bodenfunde, d.h. 
Mauern, alte Gräben, Einzelfunde, aber auch Veränderungen und Verfärbungen in der na-
türlichen Bodenbeschaffenheit, Höhlen, Spalten, aber auch Zeugnisse tierischen und/oder 
pflanzlichen Lebens aus erdgeschichtlicher Zeit) entdeckt werden. Die Entdeckung von Bo-
dendenkmälern ist der Stadt Freudenberg als Unterer Denkmalbehörde und/oder dem 
LWL-Archäologie für Westfalen, Außenstelle Olpe (Tel.: 02761/93750, Fax: 02761/937520) 
unverzüglich anzuzeigen und die Entdeckungsstätte mindestens 3 Werktage in unverän-
dertem Zustand zu erhalten (§ 15 und 16 Denkmalschutzgesetz NRW), falls diese nicht 
vorher von der Denkmalbehörde freigegeben wird. Der Landschaftsverband Westfalen-
Lippe ist berechtigt, das Bodendenkmal zu bergen, auszuwerten und für wissenschaftliche 
Erforschung bis zu 6 Monaten in Besitz zu nehmen (§ 16 Abs.4 DSchG NW). 
 

 
 
2.7 Sonstiges 
 
Beim Bodenaushub von Neubaumaßnahmen ist dem Massenausgleich eindeutig der Vor-
rang gegenüber der Entsorgung von Erdmassen einzuräumen. Sofern jedoch überschüs-
sige Bodenmassen anfallen, ist dieser nur in rechtlich zulässiger Weise zu verwerten oder 
auf eine abfallrechtlich zugelassene Deponie innerhalb des Kreisgebietes Siegen-Wittgen-
stein zu verbringen. 
 
Derzeit liegen bei der Unteren Abfallwirtschafts- und Bodenschutzbehörde des Kreises Sie-
gen-Wittgenstein keine Erkenntnisse vor, dass innerhalb des Plangebiets Bodenverunrei-
nigungen, Altlastenverdachtsflächen oder Altlasten gem. § 2 Bundes-Bodenschutzgesetz 
(BBodSchG) vorliegen.  
 
Das Plangebiet liegt über einem inzwischen erloschenen Bergwerksfeld. 
Nach den vorliegenden Informationen liegen keine Erkenntnisse darüber vor, dass im Plan-
gebiet der Bergbau umgegangen ist. Mit bergbaulichen Einwirkungen ist daher nicht zu 
rechnen.  

 
 
 
 
 
3.  PLANUNGSBINDUNGEN 
 
 
 
3.1 Planungsrechtliche Ausgangssituation 
 

Das Plangebiet der 1. Änderung des Bebauungsplans Nr. 52 ĂDiakoniezentrum Freuden-
bergñ überdeckt eine Teilfläche des seit 2014 rechtskräftigen Bebauungsplans Nr. 52 in 
seiner Ursprungsfassung und soll die ursprünglich beabsichtigten Planungsinhalte mithilfe 
von Festsetzungen ändern und durch neue ersetzen.  
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3.2  Regionalplanung / Flächennutzungsplanung 
 

Der gültige Regionalplan für den Regierungsbezirk Arnsberg, Teilabschnitt Oberbereich 
Siegen in der Fassung vom November 2008 stellt den Bereich des Geltungsbereiches des 
Bebauungsplans Nr. 52 ĂDiakoniezentrum Freudenbergñ und damit auch die des Geltungs-
bereiches der 1. Planänderung vollflächig als ĂAllgemeinen Siedlungsbereichñ (ASB) dar. 
Damit gilt die Fläche als raumordnerisch abgestimmt und aus landesplanerischer Sicht für 
die kommunale Bauleitplanung geeignet. Die Inanspruchnahme dieser Bereiche soll ab-
schnittsweise und bedarfsgerecht erfolgen.  
 
Der Flächennutzungsplan der Stadt Freudenberg stellt den Bereich des Plangebietes der 
1. Änderung als Bauflächen dar. Das Plangebiet des Bebauungsplans Nr. 52 besteht in 
seinem nºrdlichen Teil als ĂFlªche f¿r Gemeinbedarfñ  mit der Zweckbestimmung Ă gesund-
heitlichen Zwecken dienende Gebªude und Einrichtungenñ und in seinem s¿dlichen Teil als 
Wohnbaufläche. Diese Darstellungen wurden durch den Ursprungsbebauungsplan exakt 
nachvollzogen. 
Die Festsetzungen im Bereich der 1. Änderung des Bebauungsplans Nr. 52 vollziehen die 
Darstellungen des FNP nur zum Teil nach. Während der nördliche Teil des Änderungsge-
bietes ebenfalls Fläche für Gemeinbedarf bleiben soll, wird der südliche Teil von Allgemei-
nem Wohngebiet in Fläche für Gemeinbedarf geändert werden müssen.  
Da es sich vorliegend um einen Bebauungsplan der Innenentwicklung gemäß § 13a BauGB 
handelt, kann der Bebauungsplan, hier die 1. Änderung des Bebauungsplans, die von den 
Darstellungen des Flächennutzungsplans abweicht, aufgestellt werden, bevor der Flächen-
nutzungsplan geändert oder ergänzt ist, sofern die städtebauliche Entwicklung des Ge-
meindegebietes nicht beeinträchtigt wird. Der Flächennutzungsplan ist im Wege der Berich-
tigung anzupassen.  

 
 
 
3.3 Landschaftsplanung / Sonstige Fachplanungen 
 

Die Stadt Freudenberg verfügt über einen Landschaftsplan, der am 18.12.2003 in Kraft ge-
treten ist. Der Geltungsbereich des Bebauungsplans wird darin als Fläche ohne Festset-
zungen dargestellt. Dies gilt folgerichtig auch für den Geltungsbereich der 1.Änderung. 
 

Für den Bereich des Bebauungsplangebiets Nr. 52 sowie in dessen näherer Umgebung 
sind keine weiteren Fachplanungen bekannt. 
 
 
 

3.4   Aufstellungsverfahren 
 
Der Bebauungsplan Nr. 52 in seiner Ursprungsfassung wurde bereits als Bebauungsplan 
der Innenentwicklung gem. § 13a BauGB aufgestellt. Die Voraussetzungen treffen in glei-
cher Weise auch für die Änderung des Planes zu, so dass auch das Verfahren zur 1. Än-
derung des Bebauungsplans Nr. 52 nach Maßgabe des § 13a in Verbindung mit § 13 
BauGB durchgeführt wird. 

Ein Bebauungsplan der Nachverdichtung oder anderer Maßnahmen der Innenentwicklung 

kann im beschleunigten Verfahren aufgestellt werden. Dies ist im vorliegenden Fall möglich, 
weil die Planung hier weniger als 20.000 qm zulässiger Grundfläche im Sinne des § 19 
Abs.2 BauNVO festzusetzen beabsichtigt.  
 

Eine förmliche Umweltprüfung, die in einen Umweltbericht mündet, ist danach entbehrlich. 
Eine Umweltverträglichkeitsprüfung nach UVPG oder Landesrecht ist ebenfalls nicht erfor-
derlich. 
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Im Kontext mit der in diesem Planverfahren verfolgten Planung sind gemäß §30 des Lan-
desnaturschutzgesetzes (LNatSchG NRW) (zu § 14 BNatSchG) hier insbesondere Eingriffe 
in Natur und Landschaft, Veränderungen der Gestalt oder Nutzung von Grundflächen oder 
Veränderungen des mit der belebten Bodenschicht in Verbindung stehenden Grundwas-
serspiegels, die die Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaushalts oder das Land-
schaftsbild erheblich beeinträchtigen können, zu vermeiden. 
Für den hier zugrunde liegenden Bebauungsplan handelt es sich bei dem Vorhaben um 
eine Maßnahme der Innenentwicklung und erfüllt damit die Grundvoraussetzung für die 
Anwendung des Ä 13a ĂBebauungsplan der Innenentwicklungñ im vereinfachten Verfahren. 
 
Im vereinfachten Verfahren wird von der Umweltprüfung nach BauGB § 2 Abs. 4, von dem 
Umweltbericht nach § 2a, von der Angabe nach § 3 Abs. 2 Satz 2, welche Arten umweltbe-
zogener Informationen verfügbar sind, sowie von der zusammenfassenden Erklärung nach 
§ 6a Absatz 1 und § 10a Absatz 1 abgesehen; § 4c ist nicht anzuwenden.  
 
Aufgrund dessen werden die mit der Planung im Zusammenhang stehenden Eingriffe im 
Verfahren so behandelt, als wªren diese Ăvor der planerischen Entscheidung vorgenommen 
wordenñ. So gelten alle mºglichen Auswirkungen des Bebauungsplanes wie Flªchenver-
siegelung, Flächenbeanspruchung, Bodenverdichtung, Lärm, Licht, Erschütterungen und 
Änderungen des Landschaftsbildes als bereits erfolgt und nicht durch das Vorhaben verur-
sacht. Kompensationsmaßnahmen im Sinne der Eingriffsregelung sind somit nicht erforder-
lich. 
 

Die konkreten Bestimmungen für den Fachbeitrag Naturschutz richten sich dennoch nach 
dem Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) vom 15. September 2017 und dem Landesna-
turschutzgesetz (LNatSchG) vom 15. November 2016. Bei der Beteiligung nach Absatz 2 
Nr. 2 ist darauf hinzuweisen, dass von einer Umweltprüfung abgesehen wird.  
 
1. Feststellung der Pflicht zur Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung 
 
Die Änderung des B-Plans enthält keine Vorhaben oder Vorhabenbestandteile, die nach 
Anlage 1 zum Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung oder nach Landesrecht einer 
Prüfung bedürfen. 
Die allgemeine Vorprüfung des Einzelfalls gem. § 7 UVPG (Gesetz über die Umweltver-
träglichkeitsprüfung) hat dementsprechend ergeben, dass das Planvorhaben keine erheb-
liche nachteilige Umweltauswirkungen haben kann, die nach § 25 Abs.2 UVPG zu berück-
sichtigen wären. 
 
2 Prüfung möglicher Beeinträchtigungen der in § 1 Absatz 6 Nummer 7 Buchstabe b  
 BauGB genannten Schutzgüter  
 

1. Merkmale des Bebauungsplans, insbesondere in Bezug auf Art/Um-
fang 

1.1 das Ausmaß, in dem der Bebauungsplan einen Rahmen im Sinne 
des § 35 Absatz 3 des Gesetzes über die Umweltverträglichkeits-
prüfung setzt; 

 
keine 

1.2 das Ausmaß, in dem der Bebauungsplan andere Pläne und Pro-
gramme beeinflusst; 

 
keine 

1.3 die Bedeutung des Bebauungsplans für die Einbeziehung umwelt-
bezogener, einschließlich gesundheitsbezogener Erwägungen, ins-
besondere im Hinblick auf die Förderung der nachhaltigen Entwick-
lung; 

 
keine 

1.4 die für den Bebauungsplan relevanten umweltbezogenen, ein-
schließlich gesundheitsbezogener Probleme; 

 
keine 

1.5 die Bedeutung des Bebauungsplans für die Durchführung nationaler 
und europäischer Umweltvorschriften. 

 
keine 
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2. Merkmale der möglichen Auswirkungen 
und der voraussichtlich betroffenen Ge-
biete, insbesondere in Bezug auf 

Art, Größe, Umfang der Betrof-
fenheit 

2.1 die Wahrscheinlichkeit, Dauer, Häufigkeit 
und Umkehrbarkeit der Auswirkungen; 

- ist mit Rückbau des Planvor-
haben nahezu völlig reversible 

2.2 den kumulativen und grenzüberschreiten-
den Charakter der Auswirkungen; 

- keine Auswirkungen 

2.3 die Risiken für die Umwelt, einschließlich 
der menschlichen Gesundheit (zum Bei-
spiel bei Unfällen); 

- Risiko derzeit nicht erkennbar 

2.4 den Umfang und die räumliche Ausdeh-
nung der Auswirkungen; 

- 1,3 ha 

2.5 die Bedeutung des voraussichtlich be-
troffenen Gebiets aufgrund der besonde-
ren natürlichen Merkmale, des kulturellen 
Erbes,ohne Überschreitung von Umwelt-
qualitätsnormen und Grenzwerten; 

- keine Bedeutung 

2.6 folgende Gebiete:  

2.6.1 Natura 2000-Gebiete nach § 7 Absatz 1 
Nummer 8 des Bundesnaturschutzgeset-
zes, 

- Mit dem Ergebnis der FFH-
Vorprüfung vom 03.04.2019 las-
sen sich Zweifel an der Unbe-
denklichkeit des Vorhabens ver-
lässlich ausräumen,  

2.6.2 Naturschutzgebiete gemäß § 23 des Bun-
desnaturschutzgesetzes, soweit nicht be-
reits von Nummer 2.6.1 erfasst, 

- keine 

2.6.3 Nationalparke gemäß § 24 des Bundesna-
turschutzgesetzes, soweit nicht bereits von 
Nummer 2.6.1 erfasst, 

- keine 

2.6.4 Biosphärenreservate und Landschafts-
schutzgebiete gemäß den §§ 25 und 26 
des Bundesnaturschutzgesetzes, 

- keine 

2.6.5 gesetzlich geschützte Biotope gemäß § 30 
des Bundesnaturschutzgesetzes, 

- keine 

2.6.6 Wasserschutzgebiete gemäß § 51 des 
Wasserhaushaltsgesetzes, Heilquellen-
schutzgebiete gemäß § 53 Absatz 4 des 
Wasserhaushaltsgesetzes sowie Über-
schwemmungsgebiete gemäß § 76 des 
Wasserhaushaltsgesetzes, 

- keine 

2.6.7 Gebiete, in denen die in Rechtsakten der 
Europäischen Union festgelegten Umwelt-
qualitätsnormen bereits überschritten sind, 

- keine 

2.6.8 Gebiete mit hoher Bevölkerungsdichte, 
insbesondere Zentrale Orte im Sinne des 
§ 2 Absatz 2 Nummer 2 des ROG, 

- keine 

2.6.9 in amtlichen Listen oder Karten verzeich-
nete Denkmäler, Denkmalensembles, Bo-
dendenkmäler oder Gebiete, die von der 
durch die Länder bestimmten Denkmal-
schutzbehörde als archäologisch bedeu-
tende Landschaften eingestuft worden 
sind. 

- keine 
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Prüfung möglicher Auswirkungen des § 50, Satz 1 Bundes-Immissionsschutzgesetz 
(BImSchG) 
 
Der § 50 ĂPlanungñ, Satz 1 des o.g. Gesetztes beinhaltet, dass bei raumbedeutsamen Pla-
nungen und Maßnahmen die für eine bestimmte Nutzung vorgesehenen Flächen einander 
so zuzuordnen sind, dass schädliche Umwelteinwirkungen und von schweren Unfällen im 
Sinne des Artikels 3 Nr.13 der Richtlinie 2012/18/EU in Betriebsbereichen hervorgerufene 
Auswirkungen auf die ausschließlich oder überwiegend dem Wohnen dienenden Gebiete 
sowie auf sonstige schutzbed¿rftige Gebiete, [é] so weit wie mºglich vermieden werden.  
Dieser Planungsgrundsatz verpflichtet somit sämtliche planende Institutionen in Bund, Län-
dern und Gemeinden.  
Es ist aufgrund der Merkmale des Planvorhabens nicht zu erwarten, dass schädliche Um-
welteinwirkungen und schwere Unfälle in Betriebsbereichen ï eine ordnungsgemäße Be-
triebsführung vorausgesetzt - auftreten werden. 
 
Fazit: 
Da gemäß Feststellung der Artenschutzvorprüfung und FFH-Vorprüfung außerdem keine 
Erhaltungsziele und Schutzzwecke der Gebiete von gemeinschaftlicher Bedeutung (FFH-
Gebiete) und der Europäischen Vogelschutzgebiete im Sinne des Bundesnaturschutzge-
setzes betroffen sind und keine Anzeichen dafür bestehen, dass bei der Planung Pflichten 
zur Vermeidung oder Begrenzung der Auswirkungen von schweren Unfällen nach § 50 
Abs.1 des Bundes-Immissionsschutzgesetzes zu beachten sind, besteht kein grundsätzli-
cher Hinderungsgrund für die Anwendung des beschleunigten Verfahren gem. § 13a in 
Verbindung mit § 13 BauGB für das Planverfahren.  
 
 

 
 
 
4.  PLANUNGSKONZEPT 
 
 
 
4.1  Ziele und Zwecke der Planung 
 

Das Hauptziel der in Form des bestehenden Bebauungsplans Nr. 52 repräsentierten Pla-
nung war die Schaffung einer dauerhaften und verlässlichen Investitionsgrundlage für die 
zukünftigen Entwicklungsoptionen des Krankenhauses Bethesda sowie weiterer diakoni-
scher Einrichtungen im Klinikumfeld. Es sollten Synergieeffekte genutzt werden, die durch 
die räumliche Nähe zu den und das Zusammenwirken mit den neuen Pflegeeinrichtungen 
und speziellen geriatrischen Wohneinrichtungen in unterschiedlichen Organisationsformen 
mit dem Klinikbetrieb entstehen. Das Ziel bleibt auch durch die nunmehr in Angriff genom-
mene 1.Änderung des Bebauungsplans grundsätzlich bestehen. Lediglich gewisse Modifi-
zierungen des Angebotes sollen vorgenommen werden. Der Hauptunterschied zwischen 
der Planung alt und neu besteht im Wegfall des damals geplanten Medizinischen Versor-
gungszentrum (MVZ) und des separaten Gebäudes der  generationengerechten Wohnan-
lage östlich der Wendeanlage der ĂStöckerstraßeñ mit integrierter Tiefgarage und der Plat-
zierung eines Parkhauses im Bereich des Hubschrauberlandeplatzes. 
Die Neuplanung sieht nunmehr vor, die Planung für die Errichtung eines Altenwohn- und -
Pflegeheimes auf den ehemals geplanten Standort des ĂBetreuten Wohnensñ zu verlagern.  
Diese Anlage wird größer als sie vorher geplant war. Insgesamt jedoch verringert sich die 
geplante Baumasse durch den Wegfall der beschriebenen ehemals beabsichtigten Aus-
baumaßnahmen. Dadurch gewinnt das Gesamtgelände des Bethesda-Krankenhauses  
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mehr Freifläche, die dann auch für großzügige Grünanlagen (Garten der Sinne) genutzt 
werden soll. 
Die Grunderschließung der neu geplanten Einrichtung soll über das hoch gelegene Plateau 
des Hauptgebäudes sowie dessen rückwärtigen Außenanlagen bis auf die ĂEuelsbruch-
straßeñ geführt werden.  
Lediglich eine eng umrissene Anzahl von maximal 20 Pkw-Stellplätzen, überwiegend Be-
schäftigtenparkplätze, werden über die ĂStöckerstraßeñ angebunden. Über die ĂStöcker-
straßeñ erfolgt aber nach der neuen Planung kein Lieferverkehr mehr zu den Einrichtungen 
der Diakonie.  
 

Die Planung muss ferner eindeutige Antworten geben auf die Versorgung der Gesamtan-
lage mit ausreichenden Flächen und Einrichtungen für den ruhenden Verkehr und klarer 
Verteilung auf die drei Zufahrtsmöglichkeiten unter Berücksichtigung der jeweiligen Leis-
tungsfähigkeit der Straßenräume und der gegebenen Lärmbelastungsempfindlichkeit. 
 

Durch den Plan soll die Voraussetzung geschaffen werden, um die Eigentumsverhältnisse 
zwischen der Diakonie und der Stadt Freudenberg in einigen Bereichen neu zu ordnen. Ein 
Flächentausch stellt die Voraussetzung dafür dar, dass einerseits die Diakonie ihre beab-
sichtigten Neubauflächen sinnvoll erschließen kann und anderseits die Stadt Freudenberg 
in die Lage versetzt wird, die ĂEuelsbruchstraßeñ in ihrem oberen Abschnitt endgültig her-
stellen zu können.  
 

Der Plan hat außerdem zum Ziel, erhaltenswerte Großbäume, die erhalten werden können, 
durch entsprechende Festsetzungen  zu schützen. 

 
 
 
4.2  Städtebauliche Grunddaten  
 

Fläche des Plangebietes:  
Ursprungsplan:  43.634 qm  1. Änderung:   14.629 qm 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
davon : 
Fläche für Gemeinbedarf: 26.209 qm  Fläche für Gemeinbedarf: 12.712 qm 
Nettobauland WA:  13.130 qm  Nettobauland WA:           0 qm 
Öff. Verkehrsfläche :   3.194 qm  Öff. Verkehrsfläche:       276 qm 
Priv. Grünfläche :    1.059 qm  Priv. Verkehrsfläche:        67 qm 
Versorgungsanlagen :        42 qm  Priv. Grünfläche:    1.574 qm 
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5.  PLANINHALT (Abwägung und Begründung) 
 
 
 
5.1  Nutzung der Grundstücke 
 
 
5.1.1. Art der baulichen Nutzung 
 
Das Plangebiet der 1. Änderung, beherbergt seit langer Zeit bereits das Krankenhaus Be-
thesda mit seinen angegliederten Einrichtungen und Außenanlagen und wird -abgeleitet 
aus den Darstellungen des Flächennutzungsplans- als Fläche für Gemeinbedarf mit der 
Zweckbestimmung Klinikgebiet festgesetzt. Das Klinikgebiet dient insgesamt der Unterbrin-
gung aller Einrichtungen des allgemeinen Krankenhauses Bethesda mit allen medizini-
schen Dienstleistungen, Versorgungseinrichtungen sowie klinikbezogener Beherbergung 
und Wohnnutzung einschließlich Behinderten-, Altenbetreuungs- und Pflegeeinrichtungen. 
Die Fläche für Gemeinbedarf gliedert sich auch im Geltungsbereich der 1. Änderung  in 2 
Teilbereiche. 
 

Im Teilbereich 1 ĂKrankenhaus-Hauptnutzungenñ  liegen innerhalb des Geltungsbereiches 
der 1. Änderung nur noch die technischen Versorgungseinrichtungen sowie die Außenan-
lagen mit dem Landeplatz des Rettungshubschraubers:  
Alle sonstigen im Ursprungsplan des Bebauungsplans Nr. 52 im Teilbereich 1 als zulässig 
festgesetzten Nutzungen befinden sich nicht innerhalb des Geltungsbereiches der 1.Ände-
rung und tauchen folgerichtig auch nicht im Änderungsplan auf.  
 

Von den Nutzungen des Teilbereichs 2 ĂKlinikbezogene Beherbergung und Wohnnutzung 
sowie Behinderten-, Altenbetreuungs- und -pflegeangeboteñ liegt innerhalb des Geltungs-
bereiches der 1.  nderung nur die Nutzung ĂAltenpflegeheimñ. Alle sonstigen im Ursprungs-
plan des Bebauungsplans Nr. 52 im Teilbereich 2 als zulässig festgesetzten Nutzungen 
befinden sich nicht innerhalb des Geltungsbereiches der 1. Änderung und tauchen folge-
richtig auch nicht im Änderungsplan auf.  
 

Die Gliederung der Fläche für Gemeinbedarf im Bebauungsplan Nr. 52 folgt dem Gesamt-
bebauungskonzept der Diakonie. Durch die räumliche Zuordnung der verschiedenen Ein-
richtungen zu bestimmten Teilflächen wird gleichzeitig auch sichergestellt, dass eine aus-
gewogene Erschließungssituation der Gesamtanlage gewährleistet werden kann und keine 
Überbelastung von Zufahrtswegen und den angrenzenden Wohngebieten eintritt. Insofern 
sorgt die Untergliederung der Fläche für Transparenz in Bezug auf die zukünftige räumliche 
Verteilung der möglichen baulichen Entwicklung. 
 

Diesem Ziel ist auch die Planung der 1. Änderung des Bebauungsplans Nr. 52 verpflichtet. 
Der südliche Teil des Plangebiets der 1. Änderung liegt topographisch ca. 4 bis 5 m tiefer 
als der nördliche. Hier folgt der Änderungsplan nicht der Darstellung der Wohnbaufläche im 
Flächennutzungsplan, sondern setzt, wie das gesamte übrige Gelände der Diakonie auch, 
hier ĂFlªche f¿r Gemeinbedarfñ als Art der baulichen Nutzung fest. Das bisher festgesetzte 
WA-Gebiet, in dem bisher eine Einrichtung des ĂBetreuten Wohnensñ vorgesehen war, die 
ins Allgemeine Wohngebiet gepasst hatte, wird nunmehr durch die Fläche für Gemeinbe-
darf mit den Zweckbestimmungen ĂGebªude und Einrichtungen f¿r soziale und gesundheit-
liche Zweckeñ ersetzt.  

 
 
 
 
 



 15 

 
5.1.2  Maß der baulichen Nutzung  
 

Die Festsetzung des Maßes soll sicherstellen, dass zum einen das Bebauungskonzept der 
Diakonie umgesetzt werden kann, zum anderen aber auch ein Rahmen gesetzt wird, der 
der engen Nachbarschaft von Klinik- und kliniknahen Einrichtungen zu den gewachsenen 
Wohngebieten Rechnung trägt. Nicht zuletzt dient ein begrenzender Rahmen für die Be-
bauung im Plangebiet auch dem Erhalt eines qualitätvollen Stadtbildes. 
 
In der Fläche für Gemeinbedarf des Geltungsbereiches der 1. Änderung wird als Ober-
grenze für das flächenwirksame Maß der baulichen Nutzung eine Grundflächenzahl von 0,5 
festgesetzt und damit das Maß aus dem Ursprungsplan beibehalten. Die Funktion, die städ-
tebauliche Dichte auf dem Grundstück in verträglichen Grenzen zu halten, übernimmt dar-
über hinaus zusätzlich die Festsetzung der überbaubaren Grundstücksflächen durch Bau-
grenzen, die das Maximum an denkbarer Bebauung auf der Grundlage des geänderten 
Baukonzeptes  der Diakonie umreißen.  
 

Zusätzlich wird die Anzahl der Vollgeschosse als Höchstmaß festgesetzt. Alle baulichen 
Anlagen südlich des Klinikgebäudes werden mit maximal 4 zulässigen Vollgeschossebenen 
als Höchstgrenze festgesetzt. Die Viergeschossigkeit ergibt sich aus der Ansicht von Sü-
den. Die tiefer gelegene Geländeebene bewirkt die sichtbare Anzahl von 4 Geschossen. 
Die Fortsetzung desselben Gebäudetraktes in Richtung Norden über die Geländekante hin-
weg ergibt bei gleicher Gebäudehöhe auf der höher gelegenen Geländeebene nur 3 Voll-
geschosse (siehe Systemschnitt Gelände/Gebäude). 
 
Auf der unteren Geländeebene ist nur der Mitteltrakt des neuen Gebäudes mit 4 Vollge-
schossen geplant. Westlich und östlich wird dieser hohe Gebäudetrakt von je nur einem 
zweigeschossigen Gebäudeteil flankiert, um keine Unverträglichkeiten mit der nahen klein-
teiligen Wohnbebauung entstehen zu lassen.  
 

Wie beschrieben, wird das bisher vorgesehene ĂBetreute Wohnenñ im WA-Gebiet des Ur-
sprungsplans durch den Gebäudekomplex der Altenpflegeeinrichtung im Rahmen der Än-
derungsplanung ersetzt. Das nunmehr vorgesehene Gebäude reicht im Vergleich zur Alt-
planung nicht näher an das südlich angrenzende Wohngebiet heran. Das Gebäude des 
ĂBetreuten Wohnensñ war allerdings in Richtung Süden höhenmäßig gestaffelt. Die Neu-
planung des Altenpflegeheims sieht zwar auch ein Gebäude mit Höhenstaffelung vor, je-
doch reicht der Teil mit 4 Vollgeschossen weiter in Richtung Süden als dies zuvor geplant 
war. 

 
 
5.1.3 Höhe der baulichen Anlagen 
 

Zusätzlich zur Anzahl der Vollgeschosse wird die Höhe der baulichen Anlagen durch die 
Festsetzung von Firsthöhen bzw. durch Gebäudeoberkanten begrenzt. Hiermit soll ein zu-
sätzliches Instrument zur Wahrung eines harmonischen Nebeneinanders zwischen Kran-
kenhausbereich und naher Wohnbebauung eingesetzt werden. Die Höhenfestlegung be-
zieht sich dabei auf Normal Null (NHN) 
Im Bereich der Fläche für Gemeinbedarf des Bebauungsplans Nr. 52 jedoch außerhalb des 
Änderungsplans gelegen, orientiert sich die festgesetzte Begrenzung für die Höhe der bau-
lichen Anlagen am vorgefundenen Bestand. Das Krankenhaus-Hauptgebäude sowie die 
beiden westlich vorhandenen Gebäude der Diakonie erhalten ein festgesetztes Maximal-
maß, das jeweils nahe an der vermessungstechnisch festgestellten Bestandshöhe liegt: 
 
Krankenhaushauptgebäude:  345,00m ü.NHN  außerhalb der 1. Änderung 
Haus Suchttherapie:      341,00m ü.NHN  außerhalb der 1. Änderung 
Haus Schwesternwohnheim:  338,50m ü.NHN   außerhalb der 1. Änderung 
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Im Geltungsbereich der 1. Änderung des Bebauungsplans Nr. 52 werden die folgenden 
Gebäudehöhen erreicht / festgesetzt: 
 
Altenpflegeheim, Mitteltrakt Nord:  (3-geschossig) 337,00 m ü. NHN 
Altenpflegeheim, Seitentrakt, Nordwest: (3-geschossig) 337,00 m ü. NHN 
Altenpflegeheim, Mitteltrakt Süd:  (4-geschossig) 333,50 m ü. NHN 
Altenpflegeheim, Südflügel West:  (2-geschossig) 326,50 m ü. NHN 
Altenpflegeheim. Südflügel Ost:  (2-geschossig) 326,50 m ü. NHN 
 
Das WA-Gebiet zu beiden Seiten der ĂStöckerstraßeñ ist im Ursprungsplan des BP Nr.52 
wie folgt festgesetzt: 
 
Wohnhäuser westlich der ĂStöckerstraßeñ:   (2-geschossig) 326,50 m ü. NHN außerhalb 
Wohnhäuser östlich der ĂStöckerstraßeñ:    (2-geschossig) 324,50 m ü. NHN außerhalb 

 
Die Abfolge der Gebäudehöhen von Norden nach Süden verdeutlicht den gestalterischen 
Willen, eine harmonische Abstufung der Höhen zu erreichen, der auch im Verfahren zur 1. 
Änderung des Bebauungsplans zur Geltung kommt. 
 

 
5.1.4 Bauweise  
 

Für den Gebäudekomplex des Altenpflegeheims wird im Geltungsbereich der 1. Änderung 
des Bebauungsplans Nr. 52 Ăabweichende Bauweiseñ festgesetzt. Das Altenpflegeheim soll 
unter Einhaltung der bauordnungsrechtlich vorgeschriebenen Grenzabstände errichtet wer-
den. Jedoch weist die Längsachse des Gebäudes von Nord nach Süd eine Länge von weit 
mehr als 50 Metern auf. Insofern ist, da das höchste Längenmaß für offene Bebauung deut-
lich überschritten wird, die Festsetzung von abweichender Bauweise gerechtfertigt. 

 
 
5.1.5  Baugrenzen, überbaubare und nicht überbaubare Grundstücksflächen 
 

Die überbaubaren Grundstücksflächen werden von Baugrenzen gebildet und orientieren 
sich weitestgehend am Gesamtkonzept der Diakonie. 
Im Bereich der 1. Änderung des Bebauungsplans Nr. 52 wird die Neuplanung des Alten-
pflegeheims aufgenommen und mit etwas Spielraum durch Baugrenzen abgebildet.  
Das so entstandene Baufeld wird nach den unterschiedlichen Gebäudehöhen und der An-
zahl der Vollgeschosse in vier Teilflächen unterteilt. 
Die nicht überbaubaren Grundstücksflächen überwiegen im Geltungsbereich der 1. . Im 
gesamten Bereich des Diakonie-Geländes und damit auch im Geltungsbereich der 1. Än-
derung muss für die Absicherung des Stellplatzbedarfs sowie zur Sicherstellung der Vertei-
lung der Flächen für den ruhenden Verkehr und deren ausreichender Zufahrtsmöglichkeiten 
Umgrenzungen von Flächen für Nebenanlagen, Stellplätze und Garagen gem. § 9 Abs.1 
Nr.4 festgesetzt werden. Insofern ist der Geltungsbereich der 1. Änderung ein Bestandteil 
des Gesamtkonzepts für das Diakonie-Gelände.  
 
 
 

5.2 Öffentliche Verkehrsflächen 
 
In den Geltungsbereich der 1.Änderung des Bebauungsplans Nr. 52 sind nur zwei kleine 
Teile von Straßenflächen als öffentliche Verkehrsflächen einbezogen. Zur Unterstreichung 
der Haupterschließung für den mittleren Teil des Diakonie-Geländes über die ĂEuelsbruch-
straßeñ, in dem auch die 1.Planänderung liegt, wird der Bereich der Zuwegung bis auf die  
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ĂEuelsbruchstraßeñ, die im Ursprungsplan als solche festgesetzt ist, ins Änderungsgebiet 
mit eingeschlossen.  
Im südlichen Bereich wurde der geplante Wendehammer der ĂStöckerstraßeñ mit in das 
Änderungsgebiet einbezogen, um deutlich zu machen, dass über diesen Erschließungsweg 
nur eine eng begrenzte Anzahl von Kraftfahrzeugen an das Altenpflegeheim herangeführt 
werden kann und dass dafür Sorge getragen wird, dass keine sonstige Zufahrt auf das 
Diakonie-Gelände angelegt werden kann (vollständige nördliche Einrahmung der öffentli-
chen Verkehrsfläche  mit einer festgesetzten Grünfläche sowie einem Ein- und Ausfahrt-
verbot mit Ausnahme der vorgesehenen unteren Nebenzufahrt zum Altenpflegeheim mit 
max. 20 Pkw-Stellplätzen). 
 

 
 
5.3   Grünflächen 
 

Im Plangebiet der 1. Änderung befindet sich im Bereich der Wendeanlage der ĂStöcker-
straßeñ eine zweigeteilte private Grünfläche. Diese Fläche erwirbt die Diakonie im Tausch 
gegen Straßenflächen der ĂEuelsbruchstraßeñ von der Stadt und erhält die vorhandenen 
Grünstrukturen als Puffer zwischen der Wohnbebauung im WA1-Gebiet und den geplanten 
baulichen Anlagen nördlich und östlich des Wendehammers der ĂStöckerstraßeñ.  
 
 
 
5.4 Leitungsrecht 
 
Durch die Übertragung der bisherigen öffentlichen Grünfläche in den Besitz der Diakonie 
sowie der folgerichtigen Festsetzung als private Grünfläche bedarf die dort liegende, beste-
hende Verrohrung bzw. der dort vermutete Verlauf eines Gewässergerinnes, das seit langer 
Zeit bereits durch die Anlage des Krankenhauskomplexes überdeckt und damit nur schwer 
verortbar ist, einer rechtlichen Zugangssicherung für Unterhaltungsarbeiten durch die 
Stadtwerke Freudenberg. Aus diesem Grunde setzt der Plan ein Leitungsrecht zugunsten 
der Stadtwerke Freudenberg fest bzw. stellt dieses Erfordernis nachrichtlich dar.  
 

 
 
5.5 Baumerhaltungs- und Pflanzgebote 
 

Im Bereich der Zwischenzone zwischen der Fläche für Gemeinbedarf im Norden und den 
WA-Gebieten im Süden, insbesondere um die Wendeanlage der ĂStöckerstraßeñ herum, 
befinden sich eine Reihe von zum Teil stattlichen heimischen Laubgehölzen, die so weitge-
hend wie möglich erhalten werden sollen. Der Bebauungsplan setzt diese mit Einzelsigna-
turen für den Baumerhalt fest. Sofern diese im Baugebiet liegen, sind sie einschließlich 
ihres Wurzeltellers zu erhalten und dauerhaft zu pflegen. Die Errichtung baulicher Anlagen 
ist hier also nur unter Erhaltung der mit Signatur versehenen Gehölze möglich. Der Baum-
erhalt geht hier in jedem Fall dem Baurecht vor.  
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6.  AUSWIRKUNGEN  DER  PLANUNG 
 
 
 
6.1 Auswirkungen auf ausgeübte Nutzungen 
 

Die 1. Änderung des Bebauungsplans Nr. 52 soll die geänderten Vorstellungen der Diako-
nie in Bezug auf den Standort, die Zuordnung und die Kubatur des geänderten Altenpfle-
geheims planerisch vorbereiten.  
In diesem Zusammenhang spielt die Organisation des ruhenden Verkehrs im Bereich des 
Gesamtgeländes des Diakonie Krankenhauses Bethesda und der vorhandenen und ge-
planten Nebeneinrichtungen eine wichtige Rolle. Hierzu werden im Folgenden anhand der 
planungsbedingt zu erwartenden zusätzlichen Verkehrsmengen sowohl deren Verteilung 
auf die zu Gebote stehenden Zufahrtswege als auch die planerischen Maßnahmen zu de-
ren Lenkung im Zusammenhang aufgezeigt. Die Planung der 1.Änderung spielt im Rahmen 
des Gesamtkonzeptes zwar nur eine Teilrolle, gleichwohl sind mit ihr aber auch wichtige 
Verkehrsverteilungsfunktionen verbunden, die im Folgenden anhand der Gesamtsituation 
erläutert werden sollen. Im folgenden Lageplan sind die drei Bereiche des Diakoniegelän-
des nach deren Zufahrten in drei Verkehrszellen unterteilt und farblich unterschieden (vio-
lett = Zufahrt über die ĂEuelsbruchstraßeñ, grün = Zufahrt über die ĂEva-von-Thiele-Winkler-
Straßeñ, orange = Zufahrt über die ĂStöckerstraßeñ). 
 

Zunächst wurde der für den ins Auge gefassten Ausbau der Gesamtanlagen zu Grunde zu 
legende Stellplatzbedarf ermittelt und in Bezug auf die geänderte Planung im Geltungsbe-
reich der 1. Änderung des Bebauungsplans Nr. 52 angepasst. Die folgende Tabelle 1 zeigt 
hierbei die Änderung zwischen der Alt- und der Neuplanung auf. Der Wegfall des ehemals 
geplanten Medizinischen Versorgungszentrums (MVZ) und die Anlagen des Betreuten 
Wohnens wirken sich vermindernd auf den Stellplatzbedarf aus. Grundlage für die Bemes-
sung des Stellplatzbedarfes sind die Richtzahlen für den Stellplatzbedarf gemäß Verwal-
tungsvorschrift für die Bauordnung Nordrhein-Westfalen (Anlage zu Nr. 51.11 VV BauO 
NRW). Die Ergebnisse ïbezogen auf den neuen Stand der Planung auf dem Gesamtge-
lände- werden nach den Verkehrszellen getrennt in Tabelle 1 dargestellt. 
 

Tabelle 1:  Stellplatzbedarf Diakonie / Krankenhaus Bethesda und Planungs-
   vergleich alt / neu 

 Stell-
platz-
bedarf 

Stellplatz-
bestand 

Planung alt Planung neu 

1. Krankenhaus ge-
samt 
davon: 
Allgemein 
Besucher 

 

96 
 

58 
38 

108 (inkl. MVZ und 
Altenheim)   

158 

(inkl. Altenheim) 
 

132 

2. Altenzentrum 
davon: 
Mitarbeiter 
Besucher 

 

17 
 

10 
  7 

0 (nur betreutes  
Wohnen)  

17 

 
 

20 

3. Wohnheime 
davon: 
Schwesternwohnheim 
Wohnheim für Sucht-
kranke 

 

25 
 

14 
 
11 
   

25 25 27 

Summe 138 133 197 169 
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Lageplan 1: Gesamtsituation des Diakonie-Geländes Bebauung und Stell- 
   plätze in Bestand und Planung 
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Lageplan 2: Zu- und Abfahrt der Stellplätze über die ĂEuelsbruchstraßeñ 

 
Der Großteil des Gesamtverkehrs im Zusammenhang mit dem Diakonie-Gelände des Be-
thesda Krankenhauses Freudenberg wird nach wie vor über die ĂEuelsbruchstraßeñ abge-
wickelt. Hier sind zukünftig 132 Pkw-Stellplätze für Besucher und Beschäftigte angebun-
den. An neuen Stellplätzen sollen lediglich 23 geschaffen werden, von denen 12 außerhalb 
des Geltungsbereiches der 1. Änderung des Bebauungsplans Nr. 52 liegen und nur 11 im 
Änderungsgebiet gelegen sind. Davon dienen 7 Stellplätze dem Altenpflegeheim. 
109 Stellplätze bestehen bereits und werden dauerhaft an ihrem Standort erhalten. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


